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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1984

Norm

MRG §49 Abs2

Rechtssatz

Die Bestimmung gilt nur für Mietobjekte, die nach dem 31.12.1967 durch Neubauten, Umbauten, Aufbauten,

Einbauten und Zubauten gescha8en wurden und die gemäß § 1 Abs 2 Z 1 in Verbindung mit Abs 3 Z 1 MG den

Kündigungsbestimmungen des MG nicht unterworfen waren, wohl aber von den Kündigungsschutzbestimmungen des

MRG erfaßt wären.
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